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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1987

Norm

AnerbenG §5

AußStrG §16 BIII2a

Rechtssatz

Die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt Ausschließungsgründe gemäß § 5 AnerbenG geltend gemacht werden können,

und vor allem, ob dies auch noch nach dem Zeitpunkt der Zuweisung des Erbhofes an den Anerben geschehen kann,

ist im Gesetz nicht geregelt.
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